
Neue Stelle und schwanger
Beitrag von „Palim“ vom 11. September 2019 23:39

Zitat von Susannea

Der AG hat zum einen eine Fürsorgepflicht und zum anderen haftet er, wenn die Frau
oder das Kind durch diese Gefährdungen Schäden erleidet,

Vermutlich wird aus Gründen der Haftung genau dies überdacht und bestimmt und die
Gefährdungsbeurteilung erstellt,
ansonsten haftet der AG, wenn das Kind bleibende Schäden hat oder Schlimmeres passiert.
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